
 

An das             
Regierungspräsidium Freiburg        
Kaiser-Joseph-Str. 167               
79098 Freiburg 

 

Freiburg, 11.10.2011 

Kontrolle der Gesetzmäßigkeit des vorgesehenen Grund-

stücksgeschäftes Stadt Freiburg /Stadtbau GmbH 

 

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Würtenberger,               
sehr geehrte Damen und Herren, 

Dem Gemeinderat liegt eine Beschlussvorlage vor (siehe Anlage 
Drucksache G - 11/253), wonach die Stadt der Stadtbau GmbH 
städtische Erbbaugrundstücke im Gesamtwert 4.081.897,50 ver-
kauft. An all diesen Grundstücken ist die FSB Erbbauberechtigte. 

Zur Begründung bezieht sich die Vorlage auf einen Gemeinderatsbe-
schluss vom 14.12.2010 (Drucksache G 10/256) und die Vorgabe, 
dass die FSB im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 städti-
sche Grundstücke im Wert von 4 Mio. € erwerben soll. 

Nach Auffassung unserer Fraktion handelt es sich bei dem vorgese-
henen Grundstücksgeschäft um eine verdeckte Gewinnabschöpfung 
bei der FSB. Die der Beschlussvorlage zu Grunde gelegte "Kaufver-
pflichtung" seitens der Stadtbau ist nicht vorhanden. Ein Beschluss, 
der darauf gründet, ist rechtswidrig. 

Der vorgesehene Grundstückskauf ist mit dem öffentlichen Zweck 
der Stadtbau GmbH, Wohnungen, insbesondere auch für wirtschaft-
lich schwache Familien zu erstellen, nicht vereinbar. Die Gesellschaft 
benötigt ihre finanziellen Mittel zur Erfüllung ihres öffentliches 
Zwecks. Die Haushaltskonsolidierung ist nicht Bestandteil des öf-
fentlichen zwecks der Stadtbau GmbH. 

Wir bitten Sie um Prüfung der Rechtmäßigkeit der geplanten Grund-
stücksgeschäfte. Im Hinblick auf die für den 18.10.2011 vorgesehe-
ne Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Stadt Freiburg re-
gen wir an die Stadt zu bitten, mit der vorgesehenen Beschlussfas-
sung bis zur Überprüfung durch das Regierungspräsidium abzuwar-
ten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Moos   i.A. Dr. Jörg Scharpff                  
Fraktionsvorsitzender  Fraktionsgeschäftsführung 

 

Abschriftlich an den OB, die anderen Fraktionen und die Presse 


